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Anfang April hat Regierungs-
statthalter Marc Fritschi für die
Fussgängerzone in der Thuner
Innenstadt ein allgemeines Fahr-
verbot und einen auf denVormit-
tag beschränkten Warenum-
schlag verfügt. DerEntscheid hat
einigen Staub aufgewirbelt, ist
aber noch nicht rechtskräftig
(wir berichteten). Es läuftwie ge-
wohnt eine 30-tägige Beschwer-
defrist – sowohl zum Entscheid
an und für sich als auch zumEnt-
zug der aufschiebenden Wir-
kung, den Fritschi verfügt hat.
Dem Thuner Bauvorsteher Kon-
rad Hädener (CVP) war beson-
ders Letzteres ein «Dorn im
Auge», wie er in dieser Zeitung
festhielt. Es würde bedeuten,
dass die Stadt die Signalisation
an den Eingängen zur Fussgän-
gerzone bereits in wenigenWo-
chen ändern müsste.

Gestern hat der Gemeinderat
nun mitgeteilt, dass er Fritschis
Entscheid anfechten wird. «Wir
werden unsere beschlossene Be-
schwerde behandeln und innert
der Beschwerdefrist von 30 Ta-
gen beim Regierungsrat einrei-
chen», ist weiter zu lesen.

«Qualifiziert fehlerhaft»
Die Regierung sei nach sorgfälti-
gerPrüfung zumSchluss gekom-
men, «dass der Statthalter für
einen solchen Entscheid nicht
zuständig ist». Zudem seienwe-
sentliche Grundsätze wie etwa
das Gewähren des rechtlichen
Gehörsverletztworden.Aus Sicht
des Gemeinderats ist Fritschis
Entscheid deshalb «qualifiziert
fehlerhaft» und damit «nichtig».
Damit nicht genug: Die Stadt
pocht darauf, dass sie hinsicht-
lich Verkehrsmassnahmen über
einen gewissen Spielraum ver-
fügt. «DieTatsache,dass das kan-
tonaleTiefbauamt denVerkehrs
massnahmen als zuständigeAuf-
sichtsbehörde derGemeinden im
Bereich der Strassengesetzge-
bung zugestimmt hat, zeigt, dass

sich die Stadt im Rahmen dieses
Spielraums bewegt», heisst es in
der Mitteilung. Fritschis Anord-
nungen würden daher die Ge-
meindeautonomie verletzen.

«Für seinTätigwerden alsAuf-
sichtsbehörde fehlen jedochmeh-
rere Voraussetzungen, wie zum
Beispiel rechtswidriges Handeln
der Gemeindeorgane, ernsthafte
Störung oderGefährdung der ord-
nungsgemässen Verwaltung», ist
weiter zu lesen. Überdies sei die
Weisung Fritschis, die Signalisa-
tion der Fussgängerzone bis zum
25.April anzupassen, wegen der
knappen Fristen gar nicht um-
setzbar. Die geforderte Änderung
müsste neu publiziert und mit
dem Tiefbauamt abgesprochen
werden. «EineÄnderung ohne Pu-
blikationwürde allen Betroffenen

die Rechtsmittel absprechen», er-
gänzt Stadtpräsident Raphael
Lanz (SVP) auf Anfrage.

Ball beim Regierungsrat
Als nächste Instanzwird sich der
Regierungsrat um die Causa
Fussgängerzone kümmernmüs-
sen. Bis die Kantonsregierung
über den allfälligen Entzug der
aufschiebendenWirkung befun-
denhat, «gilt das bestehendeVer-
kehrsregime in der Innenstadt
unverändert», betont Lanz. Das
heisst: «Wir setzen den für ein
Jahr vorgesehenen Probebetrieb,
der am 12. November begonnen
hat, unverändert fort. Unser Ziel
bleibt, diesenwievorgesehen am
11.Novemberabzuschliessenund
danach zu evaluieren,obundwas
nochgeändert undoptimiertwer-

den soll», betont der Stadtpräsi-
dent. «Wir tunundändernnichts,
bis die neu zuständige Instanz
einen Entscheid gefällt hat.»

Fritschi sieht es anders
Auf Anfrage nennt Statthalter
MarcFritschi fürseinenEntscheid
vom 4. April den Verkehrs-Club
VCSalsAuslöser.Dieser sei in sei-
nemAnliegen, dieWarenanliefe-
rung auf den Vormittag zu be-
schränken, für eine Beschwerde
nicht legitimiert. «Als Aufsichts-
behörde habe ich aber abgeklärt,
ob in der Fussgängerzone zu vie-
le Ausnahmen gesprochen wor-
den sind.» Eine Fussgängerzone
sei eine Fussgängerzone. «Wenn
diese aber füreine Fahrzeugkate-
gorie generell freigegeben ist,wi-
derspricht sie der eidgenössi-

schenSignalisationsverordnung»,
bringt Fritschi seine Haltung auf
den Punkt. Die erforderlicheVor-
prüfung durch den Oberinge-
nieurkreis I sei zwar erfolgt, aber
die Gesetzesauslegung zum
Rechtsschutz fürdieBürgererfol-
ge nicht in dieserVorprüfung.

«Sorgfältig abgewogen»
Fritschi wehrt sich gegen den
Vorwurf der Stadt, wonach er in
die Gemeindeautonomie eingrei-
fe. «Es ist meine Pflicht, zu re-
agieren,wenn Bundesrecht nicht
eingehalten wird.» Er habe sich
seinen Entscheid nicht leicht ge-
macht, sondern ihn sorgfältig
abgewogen und getan,was er für
nötig erachte. Er vermute, dass
die Stadt in den zahlreichenVer-
handlungen die Zielsetzung und

die gesetzlichen Vorgaben für
eine Fussgängerzone aus den
Augen verloren habe.

Den Vorwurf der Stadt, dass
die Frist, umdie Signalisation für
das neue Veloverbot und die le-
diglich auf den Vormittag be-
schränktenAnlieferzeiten zu än-
dern, zu knapp sei, lässt er nicht
gelten. Die Signalisation wäre
rasch angepasst. «Zwar wäre es
korrekt, wenn die Stadt meine
geforderten Änderungen publi-
ziert, damit eineMissachtung ge-
büsst werden kann», sagt der
Statthalter. «Aber es können oh-
nehin nur Anwohner, Anstösser
undGeschäftsinhaberBeschwer-
de einreichen – und auf deren
Bedürfnisse kann die Stadt mit
einer individuellen Jahresbewil-
ligung eingehen», sagt Fritschi.
«Ich bedaure, dass der Gemein-
derat mit seiner Beschwerde die
Rechtsunsicherheit verlängert –
aber das ist sein gutes Recht.»

Kein rechtliches Gehör
Der Stadtpräsident sieht es trotz-
dem anders als der Statthalter.
«Ich schätze Marc Fritschi per-
sönlich, doch hier teile ich seine
Rechtsauffassung nicht.» Ers-
tens habe die zuständige kanto-
nale Behörde Ja zu diesemKom-
promiss gesagt, der eine prakti-
kable Lösung eines Jahrzehnte
andauernden Prozesses darstel-
le und zudem auch den rechtli-
chen Vorgaben entspreche.
«Zweitens gibt es beispielsweise
mit Interlaken und Visp zwei
Städte, die in ihrer Fussgänger-
zone ebenfalls kein Veloverbot
kennen und zudem eineAnliefe-
rung während 24 Stunden er-
möglichen», betont Raphael
Lanz.Und drittens: «Selbstwenn
Marc Fritschi recht hätte, pickt
er einen Einzelaspekt aus dem
Gesamtkompromiss heraus und
verfügt aus heiterem Himmel
eine Anordnung, die niemand
gefordert hat. Dabei gibt er uns
vorgängig nicht einmal das
rechtliche Gehör und damit die
Gelegenheit, Stellung zu neh-
men.»

Fussgängerzone: Gemeinderat wehrt
sich gegen Fritschis Entscheid
Thun Der Gemeinderat erachtet die Verfügung von Regierungsstatthalter Marc Fritschi in Sachen Fussgängerzone als «nichtig».
Der Regierungsrat soll den Entscheid deshalb aufheben.

Wenn es nach dem Statthalter geht, muss in der Fussgängerzone ein Fahrverbot für alle gelten. Die Stadt wehrt sich dagegen. Foto: Marco Zysset

Ende März begann die Stadt mit
den Vorbereitungsarbeiten für
die Sanierung derAllmendstras-
se imAbschnittWaldeck bis zum
Kreisel bei der Kehrichtverbren-
nungsanlage (wir berichteten).
Vom 23.April bis 23.Juniwerden
nun neue Fernwärmeleitungen
verlegt. «Dazu muss die Stadt
Thun die Verkehrsführung an-
passen»,wie sie in einer gestern
versandten Medienmitteilung
schreibt.

ImBaustellenbereichwird der
Verkehr einstreifig wechselsei-
tig geführt und mit Lichtsignal-
anlagen geregelt. Das Lerchen-
feldquartier bleibt ab der All-
mendstrasse über die
Lerchenfeldstrasse erreichbar.
Velofahrenden empfiehlt die
Stadt den Zugang über die

Feuerwerkerstrasse. «Die Aus-
fahrt aus dem Lerchenfeldquar-
tier in die Allmendstrasse wird

für den Individualverkehr ge-
sperrt», heisst es in der Mittei-
lungweiter. DieVerkehrsteilneh-

menden würden über die Utti-
gen- und die Brüggstrasse (Gmd.
Uetendorf) umgeleitet.

Flugplatz und Sportanlagen
aus Thierachern erreichbar
Die Einmündung der Flugplatz-
in die Allmendstrasse wird vor-
erst für beide Fahrtrichtungen
gesperrt.Ab dem3. Juni kannvon
derAllmend-wieder in die Flug-
platzstrasse abgebogen werden.
«Der Flugplatz und die Sportan-
lagen sind stets über die Flug-
platzstrasse aus Thierachern er-
reichbar», schreibt die Stadt.

Für Fussgänger bleiben im
Baustellenbereich derweil in alle
Richtungen Gehwege offen. Die
STI-Busse verkehren auf den ur-
sprünglichen Routenmit den be-
kannten Haltestellen. (pd)

Allmendstrasse: Bauarbeiten schränken Verkehr ein
Thun Ab kommenderWoche müssen Automobilisten wegen der Sanierung
der AllmendstrasseWartezeiten oder Umwege in Kauf nehmen.

Nach Ostern wird die Verkehrsführung auf der Allmendstrasse wegen
der anstehenden Sanierungsarbeiten angepasst. Foto: Patric Spahni

«In croce»: Gedanken
über das Kreuz
Thun Die Kirchgemeinde Thun-
Stadt lädt ammorgigen Karfrei-
tag um 10 Uhr zu einem beson-
deren Gottesdienst in die Stadt-
kirche ein. Die Cellistin Brigitt
Sahi-Eymann und BabetteMon-
dry (Orgel) verkünden die Kar-
freitagsbotschaftmit demberüh-
rendenWerk «In croce» von So-
fia Gubaidulina. Für die Liturgie
ist Pfarrerin Margrit Schwander
verantwortlich. (pd/mi)

Scheidegger übernahm
die Geschäftsführung
Thun Anfang Monat hat Beat
Scheidegger die Geschäftsfüh-
rung der Coop-Verkaufsstelle in
Steffisburg übernommen. Der
51-Jährigewar zuletzt stellvertre-
tender Geschäftsführer im Coop
Schönbühl Center. Er ist seit bei-
nahe 25 Jahren für Coop im Ein-
satz. (pd/mi)
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